
8. Änderungssatzung zur Satzung über 
die Friedhofsgebühren der Gemeinde Bispingen 

(Friedhofsgebührensatzung) 
 
Auf Grund der §§ 10 und 58 des  Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NkomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl Nr. 31/2010, S. 576) und der §§ 2 und 5 des Nds. 
Kommunalabgabengesetzes vom 23.01.2007 (Nds. GBVl. S. 41), beide in der z.Zt. 
geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Bispingen in seiner heutigen Sitzung die 
folgende 8. Änderungssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Bispingen vom 28. Februar 1980 (Amtsblatt 
des Landkreises Soltau-Fallingbostel, Seite 14) zuletzt geändert durch die 7. 
Änderungssatzung vom 30. April 2009 (Böhme-Zeitung vom 15. Mai 2009) wird in § 2 wie 
folgt geändert: 
 
A-Gebühren für Gräber  
 
1. Reihengräber (25 Jahre Ruhezeit) 
b) für Personen über 5 Jahre     je 300,00 € 
c) für Urnen       je 200,00 € 
 
2. Wahlgräber (25 Jahre Nutzungszeit) 
a) je Stelle           450,00 € 
b) für Urnen, je Stelle          300,00 € 
 
3. Rasengrabstätten und anonyme Grabstätten 
einschließlich Pflegekostenanteil zusätzlich 
zu den Gebühren zu 1 a) – c) 
a) für ein Einzelgrab          800,00 € 
b) für ein Urnengrab          400,00 € 
 
B-Gebühren für die Benutzung der Friedhofskapellen mit  
ihren Einrichtungen  
a) Kosten je Trauerfeier         140,00 € 
b) Benutzung der Leichenkammer je Sarg         35,00 € 
 
C-Gebühren für die Bestattungen  
1. Ausheben und Verfüllen des Grabes 
b) für Erwachsenengräber          230,00 € 
 
F-Gebühren für die Verlängerung der Nutzungszeiten  
an Wahlgrabstätten  
1. Wahlgrabstätte, je Stelle und Jahr          18,00 € 
2. Urnenwahlgrabstätte, je Stelle und Jahr          12,00 € 
 

§ 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Bispingen, den 10. Mai 2012 
 
Gemeinde Bispingen – Die Bürgermeisterin – Sabine Schlüter (L.S) 


